
teılen und die —_ Prümmer angedeuteten Nachteile fıelen
VON selbst wWeEs Die Praxıs des Missionärs aber de für diesen
merkwürdigen, ußerst seltenen all der ‚epike1a“ eıne hın-
reichende Rechtfertigung.

DA TB Ra E: SS KRom (S Altonso).
(Muß der Beichtvater P  NeN Internatszögling die Los-

sprechung versagenh, weiıl dieser sıch weigert, den Leitern des
Instituts Kameraden ANZUZCIYCHN, diıe corrupftores oceultı sind?)
S50 ınfach dıe rage aut den ersten 1C scheint, verwickelt
ist S16 Wirklichkeit. Man bedenke DUr dıe Pfhlicht des Beicht-
vaters bemißt sich zunächst ach der Anzeigepflicht, die den
Zögling elaste Diese äng wıeder CNg mıt der Pflicht der
brüderlıchen Zurechtweisung eLztere aber ist.
schließlich eın Ausfluß des Gebotes der 1e

SO leicht siıch Nu  am} anch Inhalt und Umfang dieses Grebotes
ach der NNeICIH, seehschen eıte bestimmen lassen, schwer
sıind dıe (Grenzen {estzulegen, hıs denen dıe außere Betätı-
gung dieser 1e€ un azu gehört sowohl dıe Zurecht-
WeEISUNg-WIE die Anzeıige sıch pfihlchtgemäß erstrecken hat

Zur Bemessung dieser Pfhcht ILLUSSCH eben mehrere Maß-
stähe angelegt werden. Sıe ichtet sichnämlich nNn1IC. etiwa bloß
nach den tatsächlichen edurIinıssen des ächsten, sondern
ebenso sehr auch nach der eI9ENEN Leistungsfähigkeıt,
nach den besonderen Beziıehungen, die zwıschen IN1IT und dem
achsten O0Dwalten

KEs istohl unnötig, ler auf die verschiedenen Bedingungen
näher einzugehen, die sich daraus Tür die Pilicht der brüder-
lıchen Zurechtweisung der Anzeige ergeben; jedes and-
buch der OTa gıbt darüber Aufschluß Dagegen ist c5 für
UuNSeTeN ll sehr eachten, daß die brüderhliche Zurecht-
WEISUNG das erste und nächste Miıttel ist. das die chrıstliche
1€e€ VONO unNns ZUT Besserung des achAnsten ZUT Verhütung
weılıteren Ärgernisses ordert rst WEeNRn dieses ıttel versagt
omm als weıteres ıttel ZUr. Erreichung der eben erwähnten
Zwecke die Anzeige die Oberen des Institutes 1 Trwägung.

Eıs verste. sich deshalb VonNn selbst, daß der Beichtvater
uUunNseTEIN ql zunächst das erste Mittel 11S Auge fassen un

dem Beichtkiınd ZUrLr Pflicht machen MUu begründete Aus-
S1IC besteht daß dieses ZU erwünschten jele DDIies gilt
selbst dann,; WeNnn dıe atuten der Anstalt anders VOTI -
schrieben Denn diesem heıklen und schwierıgen un
der prıvaten Änzeige annn das posılıve Gesetz aum etwas ZUF
Pflicht machen, Was den gewöhnlıchen OoTdo carıtatis VeTr-
SLO und VO natürlichen Sittengesetz Nn1C gefordert wırd
(ef. q hbesonders qad 19) Deshalb bemerken die



Pariser Hefäusgeber der Suh1ma des heiligen Thomas vomJahre 18892 ad 2 miıt ec „CGerte res est ad-
modum {Tlebilis, ut in colleg11s quıbusdam Juvenumque vel adole-
scentium gymnasıls Superi0res ıbenter Su  1TL0S SUOS audıant,dum hı absque praevıa monitione et absque necessitate ulla
ordınem correctionis iraternae praetermittentes contra Justitiamel carıtatem cculte denuntient 6 Die christliche 1€e Wordert gewl1 N1C ung!  ne Erweiterung, sondern tun-
ıchste Beschränkung der leidigen Anzeigepflicht.

Wenn aber kein anderes iıttel ZUT Besserung des occultus
COrTUuDtor, oder etztere aussıchtslos ist, ZUr Verhinderungweılıterer Verlührung übrıg bleibt q1s die Anzeige und das daraus
olgende Kıingreifen der Oberen des Hauses, annn bleibt erstoch die rage erwägen, ob das Beichtkind unter schwererun  € verpflichtet ist, diese Anzeige ers  en, un aSs-
se  e Von der Schwere dieser PIlicht überzeugt werden annn EVerführung der Jugend ZUr Un_keuschheit ist in sich gewl1eine schwere ache, dıe überdies die unheilvollsten Folgen für
Glaube und ferneres en der Verführten nach sich ziehen
kann. Schleicht sıch die Verführung einmal ın eine Erziehungs-anstalt ein, greift s1ıe wıe eine ansteckende Seelenpest sehr
leicht weıter sıch und ist dann sehr schwer auszurotten.

aber dieses Übel dadurch allein beseitigt werden kann, daß
gewIissenhafte Zöglinge ZUr Anzeige verpflichtet werden, ist eine
andere Frage, de
abhängt., ren ]äeantwortunjg sehry Von den Umstäpden -  ar  RArHandelt es sich Qéreihzelte ungewöhnliche Sonderfälle,ist ohl möglıch, urc Abschaffung des Schuldigen dasbel 1m Keim Z ersticken. Hıer ist dıe Anzeige ohl Platze,ler wird CS auch leichter möglıch se1ln, dıe Mıtwisser des ÜbelsVO  b der Schwere ihrer Pflicht der Anzeige überzeugen undihnen dazu Mut machen, Denn 1ın diesem Fall en S1e che
öffentliche Meinung des Hauses für sıch.

Ganz anders aber gestaltet sıch die Lage, WCNN sich dasÜhbe] der Verführung einmal eingenistet hat Da mag es urc.vereinzelte Anzeigen WOoO  NOC gelingen, des einen oder anderen
Schuldigen habhaft Zu werden, ohne daß aber dadurch das bel
ausgerottet würde Diese Anzeigen werden vielmehr die übrigenÜbeltäter höchstens etLtwAas scheuer und vorsichtiger machen; -  Cdie Anzeiger aber verfallen der ıIn ihren Wirkungen nicht zu
unterschätzenden Mißgunst und Mißachtung der Kameraden,besonders dann, wenn sich be1ı diesen Anzeigen Nn1C DloßGewissenhaftigkeit, sondern auch Rachsucht un: ‚andere Be-
weggründe geltend machen. Da versagt ann vielfach das Mıiıttelder Anzeige un es wird Äiraglich, ob IHNan angesichts olcher

DE



350

Umstände och VON schweren Verpflichtung ZUTr Anzeige
reden Oder die Studenten Von der Schwere dieser Pflicht üÜüber-
ZeUSCH kann.

Soll aber deshalb der Beichtvater untätig zusehen, WI1e dıe
Pest der Verführung weiltergreıit eWL1 N1IC So
ohne besondere Errlaubnis VoNR SCINECII Wissen AUS dem Beicht-
SEuU. eDTrauClc machen kann, leicht wird es ıhm SCHIN, VO  —
Se1INEN gewıissenhaften Beichtkindern die TrTe1NelL ZUT allge-
ImMelnen Bekämpfung des Übels erlangen; und nächste
Aufgabe wırd unter diesen mständen SCIH, miıt en Mitteln
der Seelsorge 1n rachten, daß wenı1gstens diejenıgen, dıe
guten ıllens sind, VOTL der Ansteckung bewahrt bleiıben Das
este ıtte azu ıST die ammlung derselben arla
schen Kongregatıion. Dann aber muß den Ursachen nach-
forschen, dıe ermöglıchten, daß sıch das bel Institute
Tel machte Kann dem bel der erführung N1C _

mittelbar uleibe rücken; muß wenigstens den amp
Ursachen entschıeden aufnehmen. Diese Ursachen

aber können doppelten Quelle entspringen. S1ie können
verfehltenAuslese der Kandiıidaten hegen, indem a hl-

los Kiıinder Aaus gutchristlichen Famıilien und anderen Famlilien
aufgenommen werden, die die religıös-sittliche Erziehung STAT.
vernachlässıgen. Kann der Beichtvater ler Abhiilfe schaffen,

ist amı schon je] für den e1s und diıe allgemeıne ıch-
keıt des Hauses erreicht. Der Fehler ann aber auch der
KEınriıchtung des Hauses lıegen, indem INan el wemg
Rücksicht qauf diesen heiklen un nımmt und es verabsäumt,
die entsprechende: Überwachung der öglınge Schaliien Hier
WAaTe c5 gut, mıt anderen Anstalten Fühlung treten un:'
sıch deren Erfahrungen zunutze machen, WI1e 1es qauf der
pädagogıschen JTagung Donauwörth eindringlich - CH1D-
fohlen wurde.

Mıt sehr gutem Erfolg auch dieser ichtung wurde
verschıiedenen Ns  en e1iNe strenge Sonderung der alteren
VOoNn den Zöglingen eingeführt, das Altersgruppen-
SYSTeEM, das wırksamen I1)amm das Weitergreifen
der Verführung errichtet. Ahnlich uten Eriolg verheißt uch
dıe KEiınführung Selbstregierung, wenn gelingt,
entschledene und gewlssenhaite Zöglinge ZU  - Überwachung der
übrıgen ausfindig machen. I)hese werden selbst vieles VeI-
uten können und S16 einmal ZUFKC Anzeıge schreıten INUSSCIHIL,

ıhrem orgehen das scheinbar Gehässige und Verächt-
iıche, das der prıvaten Anzeige annaite da S1C gleichsam VO  >

Amtswegen vorgehen Das wachsame Auge des Oberen, der
nN1ıC. oben sıtzen bleıbt sondern WITKUC mıiıt SC1INEIN Zöglıngen
ieht 1äßt sıch TEeNNC. Urc nıchts ersetzen
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Auf keinen Fall darf der Vor{g’esetzte das schwere, ver-

antwortungsvolle Amt, as auf ıhm lastet, auf die schwachen
Schultern selner Ööglınge abwälzen urc die für ıh be-
queme Pflicht der Anzeige von e1te der Zöglinge. Er bleibt der
Hauptverantwortliche. Das iühlen auch die Zöglinge un des-
halb :ıst es oft SO schwer, SIe davon Zzu überzeugen, daß auch
sS1e In schwerer Weilse verantwortlich se1in können für ihre Miıt-
zöglinge. Die öglinge dürfen N1ıC ad supplendam negligentiam
Ssuper10rum ausgenutzt werden: auch nicht dure den Anzeige-Paragraph In den Statuten. Deshalb empfiehlt es sıch auch
N1IC einen olchen Paragraph 1ın die Statuten zu setzen. Denn

sınd die Öglınge vleillacC. Zu wenig reif, diese Pfihcht
entsprechend abschätzen können; schleichen sich auchbei der Anzeigeel weniger edle Beweggründe eın. 1e1 besser
sınd da gelegentliche ahnungen mıiıt besonderer Erläuterungdieser Pflicht, Zzu denen vor em dıe O  € und der Beicht-
S{iu Gelegenheit geben:;

_ Zusammenfassend können: wir --sa'geh: V Es ware gewiß ver;€ dıe Möglichkeit einer schweren Verpflichtung ZUr Anzeıigeun damit auch die Möglichkeit der- Verpflichtung ' zur VOor-
enthaltung der Lossprechung wegen Verweigerung der rfül-
lung dieser' Pflicht‘ zu leugnen. Aber ebenso verfehlt ware C5S,
die anfangs gestellte Frage bedingungslos bejahen. Der
Beıichtvater muß vielmehr jedesmäl genau erwägen, ob unter
den egebenen Umständen. von e1ner sschweren: Pflicht des
Zöglings ZUT Anzeige dıe Rede ist. Sonst kann von einer Ver-
weigerung der Lossprechung überhaupt keine Se1IN; un:
selbst : wo eine derartige schwere Pflicht objektiv. gegeben ıst,
INu weıter erwägen, ob C Aussicht hat, das Beichtkind vVon
der Schwere dieser Pflicht zu überzeugen und es zur u.  underselben bewegen. Sonst ıst.es besser, er schweigt von der
Schwere der Pfliıcht und' begnügt sich iIm allgemeınen, das
Beichtkind ZUrTr Erfüllung dieser ‘Pflicht Zzu bewegen, ohne des-
halb mıt der Entzieh'ung der Lossprechungen Zu drohen

St. Pöl\ten. Dr 01S Schrattenholzer.
V.: (In casibus üi-geilti(-)fibus;) Eın neu ernannter- seelen-eıfriger Pfarrer hatte ürzlich das Bischöfliche Ordinarliateine KEingabe gemacht; die unter. anderem. auch folgende Stelle

enthielt: „Herr NioON Schulze dusS me1ılner Pfarrei ergheim
War vor vier Jahren öffentlich dAUS der Kirche ausgetreten; weiıl

die Kirchensteuern NI1C. bezahlen wollte. Kürzlich. nun hatbei mır gebeichtet. Da CS ıhm: aber peinlich SEWESCH wWwAare,wenn Iolgenden. Morgen .nicht hätte kommunizieren kön-
nNnen, absolvierte ich iıhn von der KExkommunikation, .diesich seines Kirchenaustrittes’ zgge20géh hat-'te‚’i nachdem


